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Landkreis Diepholz 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
des Landkreises Diepholz 

über die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens nach den 
Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)  

öffentliche Bekanntmachung - Genehmigung  - 
 
Herrn Reiner Zell, Diepholzer Str. 74, 49453 Wetsch en 
wurde auf Antrag nach §§ 4 und 16 des BImSchG vom Landkreis Diepholz als zuständige Genehmi-
gungsbehörde am 28.04.2017 die Genehmigung für folgende Maßnahmen erteilt: 
 
Errichtung Schweinemaststall für 1.494 Tierplätze m it Abluftreinigung, Betrieb der Gesamtan-
lage mit 3.718 Mastschweineplätzen  
 
Der verfügende Teil der Genehmigung und die Rechtsbehelfsbelehrung werden in der Anlage bekannt 
gemacht. Auf Maßgaben und Nebenbestimmungen des Bescheides wird hingewiesen. 
 
Der vollständige Genehmigungsbescheid einschließlich der Begründung liegt in der Zeit vom 

16.05.2017   bis   30.05.2017  
beim Landkreis Diepholz, Zimmer B 110, Niedersachsenstr. 2, (Zugangsmöglichkeit auch über Röm-
lingstr.), 49356 Diepholz, an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. 
 
Mit Ablauf des 30.05.2017 gilt der Bescheid gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben 
haben, als zugestellt. 
 
Das genehmigte Vorhaben betrifft eine Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie, für die das 
BVT-Merkblatt „Intensivtierhaltung Schweine und Geflügel“ maßgeblich ist. Die aktuellen BVT-
Merkblätter können im Internet beim Umweltbundesamt heruntergeladen werden.  
 
Diese öffentliche Bekanntmachung und der Genehmigungsbescheid mit Ausnahme der in Bezug ge-
nommenen Antragsunterlagen sind auch im Internet unter http://www.diepholz.de 
und dort über den Pfad >amtliche Bekanntmachungen > Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen> 
einsehbar. 
 

Anlage 
I. Entscheidung 
Aufgrund des Antrages vom 21.12.2016 wird nach §§ 4 und 16 des Gesetzes zum Schutze vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) vom 26.09.2002 (BGBl. I. S. 3830)- in der zurzeit gelten-
den Fassung – in Verbindung mit  § 1 Abs. 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung  des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) vom 
02.05.2013 (BGBl. I S. 973) und Nr. 7.1.7.1, Buchstabe G, des Anhanges zur gleichnamigen Verord-
nung nach Maßgabe der eingereichten Unterlagen unbeschadet der Rechte Dritter die 
 

Genehmigung 
erteilt, auf dem Grundstück der  
Gemarkung Wetschen, Flur 35, Flurstück  41/2, 
die vorhandene Anlage zum Halten von Mastschweinen  zu ändern und diese Änderung zu betreiben.  
 
Die Genehmigung hat folgenden Inhalt: 
Errichtung Schweinemaststall für 1.494 Tierplätze mit Abluftreinigung, Betrieb der Gesamtanlage mit 
3.718 Mastschweineplätzen  
 
Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach Bestandskraft dieser Genehmigung 
nicht mit der Errichtung der Anlage begonnen wurde. 
 
Die Anlage ist entsprechend den dieser Genehmigung beigefügten Unterlagen zu errichten und zu 
betreiben, soweit sich durch die in der Genehmigung aufgenommenen Bedingungen, Auflagen oder 
Hinweise nichts anderes ergibt.   
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Die diesem Genehmigungsbescheid beigefügten Unterlagen und Beschreibungen sind Bestandteil der 
Genehmigung. 
 
Die Kosten des Genehmigungsverfahrens hat der Antragsteller zu tragen. 
 
II. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch wäre schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Landkreis Diepholz, Niedersach-
senstraße 2, 49356 Diepholz, einzulegen. 
 
Hinweis: 
Sie können einen Rechtsbehelf auch auf elektronischem Weg an den Landkreis Diepholz senden. In 
diesem Fall beachten Sie bitte: Nur solche förmlichen Anträge und Wider-sprüche, die Sie über das 
„Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach“ (EGVP) an den Landkreis Diepholz senden, gelten 
als rechtswirksam gestellt bzw. erhoben. Nähere Informationen zum EGVP erhalten Sie im Internet 
unter http://www.diepholz.de.  
 
Einfache Mitteilungen und Anfragen können Sie natürlich wie bisher per eMail an den Landkreis 
Diepholz senden. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
i. A. gez. Maaß 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
des Landkreises Diepholz 

 
über die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens nach den Vorschriften des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
 
Antrag auf 
Errichtung Betriebseinheit 1 und Betriebseinheit 2 mit jeweils 42.000 Masthähnchenplätzen 
und Abluftreinigungsanlage, Errichtung Zwischenbau, Anbau, 4 Futtersilos und 2 Flüssigtanks 
mit 2 x 6.400 l; Betrieb einer Hähnchenmastanlage mit 84.000 Plätzen 
 
Herrn 
Jörg Brand 
Natenstedt 2 
27239 Twistringen 
 
beantragt nach §§ 4 und 16 des Gesetzes zum Schutze vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz) vom 26.09.2002 (BGBl. I. S. 3830)- in der zurzeit geltenden Fassung – in 
Verbindung mit  § 1 Abs. 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung  des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) vom 
02.05.2013 (BGBl. I S. 973) und Nr. 7.1.3.1, Buchstabe G des Anhanges zur gleichnamigen Verord-
nung, die Genehmigung zur Errichtung einer Hähnchenmastanlage auf dem Betriebsgrundstück der 
 
Gemarkung     Natenstedt 
Flur      14 
Flurstück     91 
Grundstück     Twistringen 
 
Der Antrag beinhaltet den Errichtung der BE 1 und BE 2 mit jeweils 42.000 Masthähnchenplätzen und 
Abluftreinigungsanlage, Errichtung Zwischenbau, Anbau, 4 Futtersilos und 2 Flüssigtanks  mit 2 x 
6.400 l;  Betrieb einer Hähnchenmastanlage mit 84.000 Plätzen. 
 
Die Anlage soll nach erteilter Genehmigung errichtet und in Betrieb genommen werden. 
 
Die Genehmigungsbehörde für dieses Vorhaben ist der Landkreis Diepholz. 
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Das geplante Vorhaben wird im amtlichen Veröffentlichungsblatt, in der örtlichen Tageszeitung sowie 
im Internet unter http://www.diepholz.de und dort über den Pfad >amtliche Bekanntmachun-
gen>Genehmigungsverfahren für Tierhaltungsanlagen< öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag sowie die dazugehörigen Unterlagen liegen in der Zeit vom 
       22.05.2017 bis 21.06.2017 
bei den folgenden Stellen öffentlich aus und können dort an jedem behördlichen Arbeitstag während 
der Dienststunden sowie nach telefonischer Vereinbarung von jedermann eingesehen werden: 
 

1. Landkreis Diepholz, Fachdienst Bauordnung und Städtebau, Zimmer B 111, Niedersachsen-
straße 2 (Zugangsmöglichkeit auch über Römlingstraße), 49356 Diepholz  
und  

2. Stadt Twistringen, Lindenstr. 14, 27239 Twistringen 
 

Die auszulegenden Unterlagen sind im selben Zeitraum im Internet über den zuvor genannten Pfad 
einsehbar. 
 
In der Zeit vom 22.05.2017 bis einschließlich 05.07.2017 - Einwendungsfrist - können Einwendungen 
gegen das Vorhaben schriftlich bei den ausliegenden Behörden erhoben werden. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. Alle form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen werden dem 
Antragsteller und soweit sie deren Aufgabenbereich berühren, auch den beteiligten Behörden be-
kanntgegeben. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ausübung pflichtge-
mäßen Ermessens darüber, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird. 
 
Findet der Erörterungstermin statt, werden die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen am 
31.08.2017, ab 16.00 Uhr, beim Landkreis Diepholz, Niedersachsenstraße 2, 49356 Diepholz, im gro-
ßer Sitzungssaal erörtert. 
 
Formgerecht erhobene Einwendungen werden auch beim Ausbleiben des Antragstellers oder der 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. 
 
Findet ein Erörterungstermin nicht statt, so wird dies gesondert öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung über den Antrag öffentlich bekannt gemacht wird 
und die öffentliche Bekanntmachung die Zustellung der Entscheidung ersetzen kann. 
 
Die maßgeblichen Vorschriften zur Öffentlichkeitsbeteiligung ergeben sich aus dem § 10 BImSchG, 
dem 2. Abschnitt der 9. Verordnung zum BImSchG (9. BImSchV) und dem § 9 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).   
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
i. A.  gez. Maaß 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
des Landkreises Diepholz 

 
über die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens nach den Vorschriften des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
 
Antrag auf 
Errichtung und Betrieb von 2 Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-141 EP 4 mit je 4200 kW,  
158,9 m Nabenhöhe, 141 m Rotordurchmesser und 229,4 m Gesamthöhe, Rückbau von 4 Windkraft-
anlagen (Repovering) 
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BHT-Windpark GmbH & Co.HEWI 
- Herrn Heino Knief - 
Industriestr. 35 
27211 Bassum 
 
beantragt nach §§ 4 und 16 des Gesetzes zum Schutze vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz) vom 26.09.2002 (BGBl. I. S. 3830)- in der zurzeit geltenden Fassung – in 
Verbindung mit  § 1 Abs. 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung  des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) vom 
02.05.2013 (BGBl. I S. 973) und Nr. 1.6.1, Buchstabe G des Anhanges zur gleichnamigen Verord-
nung, die Genehmigung zur Errichtung von 2 Windkraftanlagen  auf dem Betriebsgrundstück der 
 
Gemarkung   Bassum  Bassum 
Flur    32   32 
Flurstück   1   2/1 
Grundstück   Bassum  Bassum 
 
Der Antrag beinhaltet  Errichtung und Betrieb von 2 Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-141 EP 4 
mit je 4200 kW, 158,9 m Nabenhöhe, 141 m Rotordurchmesser und 229,4 m Gesamthöhe Rückbau 
von 4 Windkraftanlagen (Repovering), . 
 
Für diese Maßnahme ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben. Die hierfür erforderliche 
Umweltverträglichkeitsstudie ist dem Antrag beigefügt. 
 
Die Anlage soll nach erteilter Genehmigung errichtet und in Betrieb genommen werden. 
 
Die Genehmigungsbehörde für dieses Vorhaben ist der Landkreis Diepholz. 
 
Das geplante Vorhaben und die Umweltverträglichkeitsstudie wird im amtlichen Veröffentlichungsblatt, 
in der örtlichen Tageszeitung sowie im Internet unter http://www.diepholz.de und dort über den Pfad 
>amtliche Bekanntmachungen>Genehmigungsverfahren Windkraftanlagen< öffentlich bekannt ge-
macht.  
 
Der Antrag sowie die dazugehörigen Unterlagen liegen in der Zeit  
      vom 22.05.2017 bis einschließlich 21.06.2017  
bei den folgenden Stellen öffentlich aus und können dort an jedem behördlichen Arbeitstag während 
der Dienststunden sowie nach telefonischer Vereinbarung von jedermann eingesehen werden: 
 

1. Landkreis Diepholz, Fachdienst Bauordnung und Städtebau, Zimmer B 111, Niedersachsen-
straße 2 (Zugangsmöglichkeit auch über Römlingstraße), 49356 Diepholz  
und  

2. Stadt Bassum, Alte Poststr. 14, 27211 Bassum 
 

Die auszulegenden Unterlagen sind im selben Zeitraum im Internet über den zuvor genannten Pfad 
einsehbar. 
 
In der Zeit vom 22.05.2017 bis einschließlich 21.06.2017 - Einwendungsfrist - können Einwendungen 
gegen das Vorhaben schriftlich bei den ausliegenden Behörden erhoben werden. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. Alle form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen werden dem 
Antragsteller und soweit sie deren Aufgabenbereich berühren, auch den beteiligten Behörden be-
kanntgegeben. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ausübung pflichtge-
mäßen Ermessens darüber, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird. 
 
Findet der Erörterungstermin statt, werden die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen am 
29.08.2017, ab 16.00 Uhr, beim Landkreis Diepholz, Niedersachsenstraße 2, 49356 Diepholz, im gro-
ßer Sitzungssaal erörtert. 
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Formgerecht erhobene Einwendungen werden auch beim Ausbleiben des Antragstellers oder der 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. 
Findet ein Erörterungstermin nicht statt, so wird dies gesondert öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung über den Antrag öffentlich bekannt gemacht wird 
und die öffentliche Bekanntmachung die Zustellung der Entscheidung ersetzen kann. 
 
Die maßgeblichen Vorschriften zur Öffentlichkeitsbeteiligung ergeben sich aus dem § 10 BImSchG, 
dem 2. Abschnitt der 9. Verordnung zum BImSchG (9. BImSchV) und dem § 9 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).   
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
i. A.  gez. Maaß 
 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz 
Az.: 66.33.11-14 (6104) 

 
Herr Jürgen Rehbock hat eine Plangenehmigung nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die 
Erneuerung einer Verrohrung im Gewässer „2.1.3 WZG vom Tempel“ in der Gemarkung Stuhr, Flur 2, 
Flurstücke 274,282/4,919/287 auf einer Länge von 23 m beantragt.  
 
Im Rahmen dieses Verfahrens ist gem. § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in Verbindung mit Ziffer 13.18.1 der Anlage 1 UVPG durch eine allgemeine Vorprüfung zu 
ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist.  
 
Die nach den Vorgaben der Anlage 2 des UVPG vorgenommene Prüfung ergab, dass keine Pflicht zur 
Durchführung einer UVP besteht. Nach § 3 a UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht.  
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Hartrampf 
 
 

Stadt Syke 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
der Stadt Syke für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fas-
sung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.10.2016 (Nds. 
GVBl. S. 226) hat der Rat der Stadt Syke in seiner Sitzung am  
23.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbet rag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  44.277.800 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 44.924.000 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge                 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                  0 Euro 
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2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetra g 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    41.831.800 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    40.351.900 Euro 
  
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   2.834.100 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   7.381.700 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.250.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit   1.937.800 Euro 

(darin enthalten Umschuldungen jeweils in 
 Ein- und Auszahlung)      550.000 Euro 

 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                                                              47.915.900 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                                                             49.671.400 Euro 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.700.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.186.600 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.600.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festge-
setzt: 
 
Grundsteuer   
  
für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (Grundsteuer A) 

380 v.H. 

  
für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v.H. 
  
Gewerbesteuer  400 v.H. 
 
Syke, den 23.03.2017 
gez. Suse Laue                                   (L.S.)  
Bürgermeisterin  
 
 
Die aufgrund der §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 48), 
erforderliche Genehmigung für die Haushaltssatzung 2017 der Stadt Syke hat der Landkreis Diepholz 
mit Verfügung vom 05.05.2017, AZ: FD 30-916-912, erteilt. 
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Der Haushaltsplan 2017 liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG  vom Tage nach der Bekanntmachung an 
7 Werktagen (außer samstags) im Rathaus Syke, Hinrich-Hanno-Platz 1, 28857 Syke, Zimmer 1.45,  
 

vom 16.05. bis 24.05.2017 
in der Zeit von 

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
öffentlich aus. 
 
Syke, 08.05.2017 
gez. Suse Laue 
Bürgermeisterin 
 

Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
Gemeinde Hüde 
 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Hüde 
für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemein-
de Hüde in der Sitzung am 6. April 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.062.300 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.128.900 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 949.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 907.100 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 174.400 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 755.000 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.500 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.124.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.666.600 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 158.300 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festge-
setzt: 
 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v.H. 
2. Gewerbesteuer 375 v.H. 

 
§ 6 

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 
Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Budget) den Betrag von 5.000 € nicht überschreiten. 
 
(2) Gem. § 63 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO-Entwurf finden die §§ 45 Abs. 6 und 47 Abs. 2 GemHKVO in 
der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung bis zum Haushaltsjahr 2020 Anwendung. 
 
Lemförde, 6. April 2017 
Gemeinde Hüde 
Scheibe 
Gemeindedirektor 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 04.05.2017 
Der Gemeindedirektor 
Scheibe 
 
 

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilse n 
für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in der Sitzung am 23.02.2017 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 

 
§ 1 

I. Haushaltsplan: 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 17.335.900,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 16.957.000,00 € 
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1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.878.400,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.809.100,00 € 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 395.600,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.346.700,00 € 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.900.000,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 751.700,00 € 
 
festgesetzt. 
 
II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbesei tigung“: 
Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 3.787.400,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.814.900,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.970.400,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.643.300,00 € 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 215.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 651.200,00 € 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 400.000,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 395.000,00 € 
 
festgesetzt. 
 
III. Wirtschaftsplan des Bauhofes: 
Der Wirtschaftsplan des Bauhofes für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 752.500,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 715.600,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 752.500,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 683.600,00 € 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20.500,00 € 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
 
festgesetzt. 
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§ 2 
I. Haushaltsplan: 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.900.000,00 € festgesetzt. 
 
II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbesei tigung“: 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) im Haushaltsplan des „Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung“ wird 
auf 400.000,00 € festgesetzt. 
 
III. Wirtschaftsplan des Bauhofes: 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Wirtschaftsplan des Bau-
hofes nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

I. Haushaltsplan: 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.540.000,00 € festgesetzt. 
 
II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbesei tigung“: 
Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ 
nicht veranschlagt. 
 
III. Wirtschaftsplan des Bauhofes: 
Verpflichtungsermächtigungen werden im Wirtschaftsplan des Bauhofes nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
I. Haushaltsplan: 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.700.000 € festgesetzt. 
 
II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbesei tigung“: 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird auf 480.000,00 € festgesetzt. 
 
III. Wirtschaftsplan des Bauhofes: 
Eine Sonderkasse ist nicht eingerichtet. 
 

§ 5 
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf  
 

51 % der Steuerkraftmesszahlen 
 
festgesetzt. 
 

§ 6 
(1) Als unerhebliche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i.S.d. § 117 Abs. 1 NKomVG gelten 

solche bis zu einer Höhe von 10.000,00 €. 
 
(2) Der Samtgemeindebürgermeister wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 

ermächtigt, bis zu einem Betrag von 25.000,00 € Aufträge zu erteilen. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 24.02.2017 
Der Samtgemeindebürgermeister 
gez. Bernd Bormann 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Genehmigung hinsichtlich der genehmigungspflichtigen Teile ist durch den Landkreis 
Diepholz am 03.05.2017 unter dem Az. FD 30 - 916-912 erteilt worden. 
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Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruch-
hausen-Vilsen, Zimmer 322, während der Dienststunden montags, mittwochs und freitags von 8.00 bis 
13.00 Uhr und dienstags und donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr öffentlich aus. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 04.05.2017 
Der Samtgemeindebürgermeister 
gez. Bernd Bormann 
 
 

Flecken Bruchhausen-Vilsen 
 

Haushaltssatzung des Flecken Bruchhausen-Vilsen 
für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
des Flecken Bruchhausen-Vilsen in der Sitzung am 15.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen: 

 
§ 1 

I. Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 9.416.100,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 9.406.800,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.984.100,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.377.100,00 € 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 103.100,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 868.300,00 € 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 42.000,00 € 
 
festgesetzt. 

 
II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „TourismusServ ice Bruchhausen-Vilsen“ 

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes „TourismusService Bruchhausen-Vilsen“ für das Haushaltsjahr 
2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 528.900,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 498.000,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
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2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 528.900,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 479.000,00 € 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23.500,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 55.000,00 € 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 224.500,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 230.500,00 € 
 
festgesetzt. 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

Im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „TourismusService Bruchhausen-Vilsen“ werden Kredite nicht 
veranschlagt.  

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
Im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „TourismusService Bruchhausen-Vilsen“ werden Verpflich-
tungsermächtigungen nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.450.000,00 € festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „TourismusService Bruchhausen-Vilsen“ in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  80.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 
2. Gewerbesteuer 370 v. H. 

 
§ 6 

Als unerhebliche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i.S.d. § 117 Abs. 1 NKomVG gelten 
solche bis zu einer Höhe von 10.000,00 €. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 16.02.2017 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bernd Bormann 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
seiner Verfügung vom 18.04.2017 unter dem Az. FD 30-916-912 mitgeteilt, dass die Haushaltssat-
zung des Flecken Bruchhausen-Vilsen keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur  
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Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruch-
hausen-Vilsen, Zimmer 322, während der Dienststunden montags, mittwochs und freitags von 8.00 bis 
13.00 Uhr und dienstags und donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr öffentlich aus. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 09.05.2017 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bernd Bormann 
 
 

Gemeinde Asendorf 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Asendorf 
für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Asendorf in der Sitzung am 31.01.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.525.300,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.490.500,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  1.000,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.430.500,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.332.400,00 € 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 334.300,00 € 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
 
festgesetzt. 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 380.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 
2. Gewerbesteuer 370 v. H. 
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§ 6 
Als unerhebliche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i.S.d. § 117 Abs. 1 NKomVG gelten 
solche bis zu einer Höhe von 5.000,00 €. 
 
Asendorf, den 01.02.2017 
Der Bürgermeister 
gez. Heinfried Kabbert 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
seiner Verfügung vom 18.04.2017 unter dem Az. FD 30-916-912 mitgeteilt, dass die Haushaltssat-
zung der Gemeinde Asendorf für das Haushaltsjahr 2017 nicht beanstandet wird. 

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruch-
hausen-Vilsen, Zimmer 322, während der Dienststunden montags, mittwochs und freitags von 8.00 bis 
13.00 Uhr und dienstags und donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr öffentlich aus. 
 
Asendorf, den 09.05.2017 
Der Bürgermeister 
gez. Heinfried Kabbert 
 
 

Gemeinde Martfeld 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Martfeld 
für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Martfeld in der Sitzung am 09.02.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2017 beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.257.400,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.289.000,00 € 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  31.900,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.149.300,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.001.900,00 € 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 35.600,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 440.900,00 € 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
 
festgesetzt. 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 340.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 
2. Gewerbesteuer 370 v. H. 
 

§ 6 
Als unerhebliche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i.S.d. § 117 Abs. 1 NKomVG gelten 
solche bis zu einer Höhe von 5.000,00 €. 
 
Martfeld, den 10.02.2017 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bernd Bormann 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
seiner Verfügung vom 19.04.2017 unter dem Az. FD 30-916-912 mitgeteilt, dass die Haushaltssat-
zung der Gemeinde Martfeld für das Haushaltsjahr 2017 nicht beanstandet wird. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruch-
hausen-Vilsen, Zimmer 322, während der Dienststunden montags, mittwochs und freitags von 8.00 bis 
13.00 Uhr und dienstags und donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr öffentlich aus. 
 
Martfeld, den 27.04.2017 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bernd Bormann 
 
 

Gemeinde Schwarme 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwarme 
für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Schwarme in der Sitzung am 02.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.144.500,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.147.900,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  19.300,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
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2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.033.700,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.008.700,00 € 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 41.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 177.200,00 € 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
 
festgesetzt. 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 320.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 
2. Gewerbesteuer 370 v. H. 
 

§ 6 
Als unerhebliche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i.S.d. § 117 Abs. 1 NKomVG gelten 
solche bis zu einer Höhe von 5.000,00 €. 
 
Schwarme, den 03.02.2017 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bernd Bormann 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
seiner Verfügung vom 19.04.2017 unter dem Az. FD 30-916-912 mitgeteilt, dass die Haushaltssat-
zung der Gemeinde Schwarme für das Haushaltsjahr 2017 nicht beanstandet wird. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruch-
hausen-Vilsen, Zimmer 322, während der Dienststunden montags, mittwochs und freitags von 8.00 bis 
13.00 Uhr und dienstags und donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr öffentlich aus. 
 
Schwarme, den 27.04.2017 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bernd Bormann 
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Samtgemeinde Rehden 
Gemeinde Barver 
 

Satzung zur Änderung der  
S A T Z U N G 

über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
in der Gemeinde Barver  

 
Aufgrund der §§ 10, 44 und 55 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.10.2016 
(Nds. GVBl. S. 226), hat der Rat der Gemeinde Barver in seiner Sitzung am 27. April 2017 folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Ge-
meinde Barver vom 18.12.2013 (Amtsblatt Landkreis Diepholz Nr. 1/2014, S. 54) beschlossen: 
 

§ 1 
§ 1 (Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder) wird um folgenden Abs. 6 ergänzt: 
 

(6) Ratsmitglieder, die die Ratspost ausschließlich  über das Ratsinformationssystem be-
ziehen, erhalten eine zusätzliche Aufwandsentschädi gung in Höhe von 15,- € monatlich. 

 
§ 2 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2017 in Kraft.  
 
Barver, den 27.04.2017 
Borggrefe Bloch 
Bürgermeister Gemeindedirektor 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
Vorstehende Satzung wird hiermit verkündet. 
 
Rehden, den 02.05.2017 
Bloch 
Gemeindedirektor 
 
 

Gemeinde Dickel 
 

Satzung zur Änderung der  
S A T Z U N G 

über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
in der Gemeinde Dickel  

 
Aufgrund der §§ 10, 44 und 55 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.10.2016 
(Nds. GVBl. S. 226), hat der Rat der Gemeinde Dickel in seiner Sitzung am 26. April 2017 folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Ge-
meinde Dickel vom 19.12.2013 (Amtsblatt Landkreis Diepholz Nr. 1/2014, S. 59) beschlossen: 
 

§ 1 
§ 1 (Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder) wird um folgenden Abs. 6 ergänzt: 
 
(6) Ratsmitglieder, die die Ratspost ausschließlich  über das Ratsinformationssystem bezie-

hen, erhalten eine zusätzliche Aufwandsentschädigun g in Höhe von 15,- € monatlich. 
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§ 2 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2017 in Kraft.  
 
Dickel, den 26.04.2017 
Meyer Bloch 
Bürgermeister Gemeindedirektor 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
Vorstehende Satzung wird hiermit verkündet. 
 
Rehden, den 02.05.2017 
Bloch 
Gemeindedirektor 
 
 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
 

Feststellung gemäß § 3 a des Gesetzes  
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Bek. des LBEG vom 09.05.2017 
L1.4/L67007/03-08_02/2017-0009 

 
Die Firma Wintershall Holding GmbH, Rechterner Straße 2, 49406 Barnstorf, beabsichtigt, im Erdöl-
feld Bockstedt zwei Tiefbohrungen Bo 100 und Bo 101 (> 1000 m tvd) abzuteufen, die das Restölpo-
tential des Feldes erschließen sollen. Dabei handelt es sich bei der Bohrung Bo 101 um eine Produk-
tionsbohrung und bei der Bohrung Bo 100 um eine Hilfsbohrung zur Druckunterstützung in der Lager-
stätte. Die dafür benötigten Bohrplätze sind als Erweiterung eines bereits bestehenden Bohrplatzes 
geplant. Der Standort der Bohrungen liegt im Gebiet des Landkreises Diepholz, Gemeinde Drentwede 
auf der Gemarkung Bockstedt. Die geplante Endteufe der Bohrungen beträgt ca. 1300 m. 
 
Dazu hat der Vorhabenträger Unterlagen für die Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung des Ein-
zelfalls gemäß dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vorgelegt. 
 
Gemäß § 1 Nr. 2. b) der UVP-V Bergbau ist durch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 
3c) Satz 1 UVPG zu ermitteln, ob für das o. g. Vorhaben die Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung erforderlich ist. 
 
Diese nach den Vorgaben der Anlage 2 UVPG vorgenommene allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 
hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das o. g. Vorhaben nicht erforderlich ist. 
 
Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist nach § 3 a UVPG nicht selbständig 
anfechtbar. 
 
Clausthal-Zellerfeld, den 09.05.2017 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Im Auftrage 
gez. (L. S.) 
Zimmermann 
 
 
 
 


